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Gemeinde/Markt/Stadt 

 

Gemeinde Röthlein 

Elmußweg 1 

97520 Röthlein 

 

Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung 

von Wahlscheinen 

 
 

 

für die Wahl [X] des Gemeinderats,  

  

[X] der ersten Bürgermeisterin oder    

      des ersten Bürgermeisters 

 

  [X] des Kreistags,   

 

[X] der Landrätin oder  

                     des Landrats  
 

  

am 08. März 2026 
  

1. Das Wählerverzeichnis für die oben bezeichneten Wahlen 

  

[X] der Gemeinde Röthlein 

[X] der Stimmbezirke der Gemeinde Röthlein 

[X] wird in der Zeit vom 16. Februar 2026 bis 20. Februar 2026 (20. bis 16. Tag vor 

der Wahl) 

[X] während der Dienststunden 

 

Montag bis Freitag 08.00 bis 12.00 Uhr       

Montag und Mittwoch 13.00 bis 16.00 Uhr 

Dienstag und Donnerstag 13.00 bis 17.00 Uhr 

 

Gemeindeverwaltung Röthlein, Rathaus, Elmußweg 1, 97520 Röthlein, Zimmer 03 
 

 
für Wahlberechtigte zur Einsicht bereit gehalten. Wahlberechtigte können die Richtigkeit 

oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 

überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im 

Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn 

Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 

Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung 



besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine 

Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 

 
 

2. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen 

Wahlschein hat. 

Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der 

oben genannten Einsichtsfrist Beschwerde einlegen. Die Beschwerde kann schriftlich 

oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens 

am 15. Februar 2026  (21. Tag vor der Wahl) eine Wahlbenachrichtigung samt 

Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine 

Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 

Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis einlegen, andernfalls besteht die Gefahr, 

das Wahlrecht nicht ausüben zu können. 

 

4. Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahlschein besitzt, kann 

nur in dem Stimmbezirk abstimmen, in dem die Eintragung in das Wählerverzeichnis 

besteht. 

 

5. Wer einen Wahlschein hat, kann das Stimmrecht ausüben 

 

5.1   bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum der 

Gemeinde, die den Wahlschein ausgestellt hat, 

 

5.2.  bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum innerhalb des 

Landkreises; gilt der Wahlschein zugleich für Gemeindewahlen, kann die 

Stimmabgabe hierfür nur in dieser Gemeinde erfolgen, 

 

5.3.   durch Briefwahl. 

 

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

 

6.1   eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person. 

 

Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 06. März 2026, 15 Uhr 

 

in der Gemeindeverwaltung Röthlein, Rathaus, Elmußweg 1, 97520 Röthlein,                

Zimmer 03 

 

schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. Wenn bei 

nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren 

Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, 

gestellt werden. 

 

6.2   eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, wenn 

 

a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in 

das Wählerverzeichnis nach § 15 Abs. 6 Gemeinde- und 

Landkreiswahlordnung oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis 



nach Art. 12 Abs. 3 Satz 1 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (vgl. Nrn. 1 

und 3) versäumt hat, 

b) ihr Wahlrecht erst nach Ablauf der unter a) genannten Antrags- oder 

Beschwerdefristen entstanden ist, 

c) ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist und sie nicht in 

ein Wählerverzeichnis eingetragen wurde. 

 

Diese Wahlberechtigten können bei der in Nr. 6.1 bezeichneten Stelle den Antrag auf 

Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, schriftlich, elektronisch oder 

mündlich (nicht aber telefonisch) stellen. 

 

7. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen 

Vollmacht nachweisen, dass sie oder er dazu berechtigt ist. Kann eine wahlberechtigte 

Person infolge einer Behinderung weder den Wahlschein selbst beantragen noch einem 

Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der Unterstützung einer Person ihres Vertrauens 

bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass die 

Antragstellung dem Willen der wahlberechtigten Person entspricht. 

 

8. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person 

a) je einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl, 

b) einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel, 

c) einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu 

übersenden ist, 

d) ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 

Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich überbracht. Verlorene 

Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass 

ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum Tag vor der Wahl, 12 

Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

 

9. Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch die Wahlberechtigten persönlich 

abgeholt werden. An andere Personen können diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, 

wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und 

einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als 

vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor dem Empfang der Unterlagen 

schriftlich zu versichern. Die bevollmächtigte Person muss bei Abholung der Unterlagen das 

16. Lebensjahr vollendet haben; auf Verlangen hat sie sich auszuweisen. Kann eine 

wahlberechtigte Person infolge einer Behinderung weder die Unterlagen selbst abholen noch 

einem Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der Hilfe einer Person ihres Vertrauens 

bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass sie 

entsprechend dem Willen der wahlberechtigten Person handelt. 

 

10. Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung 

an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer 

anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die 

Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der stimmberechtigten 

Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 

eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 

selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person 

ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die 

Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung 

von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 



 

11. Bei der Briefwahl müssen die Wahlberechtigten dafür sorgen, dass der Wahlbrief, in dem 

sich der Wahlschein und der verschlossene Stimmzettelumschlag (mit den jeweils 

zugehörigen Stimmzetteln) befinden, bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen 

Stelle spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. 

Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, ergeben sich aus dem Merkblatt 

für die Briefwahl. 

 

28.01.2026 

 

Unterschrift 

 

 

gez. 

Peter Gehring, 1. Bürgermeister 

 

Angeschlagen am:      Abgenommen am:      

Veröffentlicht am:  30.01.2026  im Digitalen Amtsblatt der Gemeinde Röthlein 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
Gemeinde/Markt/Stadt 

 
Gemeinde Röthlein 

Elmußweg 1 

97520 Röthlein 
 
 

Bekanntmachung  
der zugelassenen Wahlvorschläge 

für die Wahl der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters 
 

am Sonntag, 08. März 2026 
 
 

[X]   Der Wahlausschuss hat für die Wahl der ersten Bürgermeisterin oder des ersten 
Bürgermeisters die folgenden Wahlvorschläge zugelassen. 

 
  

Ordnungszahl Name des 
Wahlvorschlagsträgers 

(Kennwort) 

Bewerberin oder Bewerber  
(Familienname, Vorname, evtl.: 
Geburtsname und akademische 
Grade, Beruf oder Stand, evtl., 
kommunale Ehrenämter, sonstige 
Ämter, Gemeindeteil) 

 
Jahr 
der 

Geburt 

01 
 

Christlich-Soziale 
Union in Bayern e.V. 
und Freie 
Wählergemeinschaft 
Hirschfeld 
 

Gehring Peter,                            
Dipl.-Kaufmann (FH), Erster 
Bürgermeister 

1979 

05 
 

Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands 
 

Braum Martina,                              
Dipl.-Verwaltungswirtin (FH), 
Polizeihauptkommissarin, 
Kreisrätin, Gemeinderatsmitglied 

1971 

 
 

Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der Wahlbekanntmachung, die noch 
ergeht, zu entnehmen. 

 
29.01.2026 
 
Unterschrift 
 
 
gez. 
Göbel, Wahlleiter 
 
 
Angeschlagen am:      Abgenommen am:     
Veröffentlicht am: 30.01.2026  im Digitalen Amtsblatt der Gemeinde Röthlein                                                                       

 
 



 
Gemeinde/Markt/Stadt 

 
Gemeinde Röthlein 

Elmußweg 1 

97520 Röthlein 

 

 

Bekanntmachung  
der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats 

 

am Sonntag, 08. März 2026 
 
 

[X]  Der Wahlausschuss hat für die oben bezeichnete Wahl die folgenden  
            Wahlvorschläge zugelassen: 
 
 
 

Ordnungszahl Name der Wahlvorschlagsträgers (Kennwort)  

01 Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. und Freie 

Wählergemeinschaft 
 

04 Bündnis 90/Die Grünen 

 

05 Sozialdemokratische Partei Deutschlands 

06 Freie Wählergemeinschaft Hirschfeld 

07 Christliche Wählergemeinschaft Heidenfeld 

08 Unabhängige Wählergemeinschaft Heidenfeld 

 

 

Die Angaben zu den sich bewerbenden Personen der einzelnen Wahlvorschläge ergeben 
sich aus der/den nachfolgend abgedruckten Anlage/n Nr. 1 bis Nr. 6. 
 
Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der Wahlbekanntmachung, die noch ergeht, 
zu entnehmen. 
 
 

29.01.2026 
 
Unterschrift 
 
 
gez. 
Göbel, Wahlleiter 
 

Angeschlagen am:      Abgenommen am:     
Veröffentlicht am: 30.01.2026  im Digitalen Amtsblatt der Gemeinde Röthlein                                                            
 

 

 



Gemeinde/Markt/Stadt 

 

Gemeinde Röthlein 

Elmußweg 1 

97520 Röthlein 

 
 

Anlage Nr. 1 
 zur Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge 

für die Wahl Gemeinderats 
 

am 08. März 2026 
 
 

Für die oben bezeichnete Wahl wurden beim 
 
Wahlvorschlag Nr. 01 Kennwort Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. und Freie 
Wählergemeinschaft 
folgende Bewerberinnen oder Bewerber zugelassen: 
 
 

Lfd.- 

Nr. ** 

Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder 

Stand, evtl.2): kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil 

Jahr der 

Geburt 

101 Kreß Florian, Selbst. Sanitär- und Heizungsbaumeister, Dritter 

Bürgermeister, Röthlein 
 

1981 

102 Wehner Bernd, Grundschullehrer, Gemeinderatsmitglied, Röthlein 

 

1962 

103  Schmitt Oliver, Dipl.-Ing. (FH), Bauingenieur, Gemeinderatsmitglied, 

Röthlein 

1973 

104 Lanz Elke, Altenpflegerin, Gemeinderatsmitglied, Röthlein 1959 

105 Chevalier Valeri, Werksleiter, Röthlein 1977 

106 Weisensee Björn, Selbst. Fliesenlegermeister, Röthlein 1987 

107 Brembs Bärbel, Dipl.-Ing. (FH), Innenarchitektin, Röthlein 1957 

108 Göb Tobias, Bankangestellter, Röthlein 1991 

109 Marschall Harald, Elektroniker für Energie, Röthlein 1981 

110 Stüdlein Barbara, Dipl.-Ing., Stadtbaumeisterin, Röthlein 1958 

111 Buff Heiko, Elektriker, Röthlein 1971 

112 Barth Sascha, Selbst. Maler- und Lackierermeister, Röthlein 1988 

113  Götz Michael, Selbst. Landwirt, Röthlein 1997 

114 Scholl Frank, staatlich geprüfter Maschinenbautechniker, Röthlein 1970 



115 Stößel Nikolas, staatlich geprüfter Bautechniker, Röthlein 1999 

116 Schönlein Franziska, Kriminaloberkommissarin, Röthlein 1990 

 

 
**)  entsprechend den amtlichen Stimmzettelmustern (Anlagen 3 und 4 zu §§ 30 bis 32 GLKrWO), z.B. 102, 
207, 315 
1) Nicht besetzt 

2) Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Gemeinde/Markt/Stadt 

 
Gemeinde Röthlein 

Elmußweg 1 

97520 Röthlein 

 

 

Anlage Nr. 2 
 zur Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge 

für die Wahl Gemeinderats 
 

am 08. März 2026 
 
 

Für die oben bezeichnete Wahl wurden beim 
 
Wahlvorschlag Nr. 04 Kennwort Bündnis 90/Die Grünen 
folgende Bewerberinnen oder Bewerber zugelassen: 
 

Lfd.- 
Nr. ** 

Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder 
Stand, evtl.2): kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil 

Jahr der 
Geburt 

401 Weiershäuser Vanessa, Medizinisch-technische Assistentin für 
Laboratoriumsanalytik, Hirschfeld 
 

1991 

402 Sessler Michael, IT-Berater, Röthlein 
 

1981 

403 Sproviero Angela, Fachkrankenschwester, Röthlein 1980 

404 Van der Wals Dennis, Informatiker, Hirschfeld 1987 

405 Hanneke Sandra, Erzieherin, Röthlein 1970 

406 Weiershäuser Florian, B.Eng., Projektleiter Bau, Hirschfeld 1995 

407 Howard Toni, Reitlehrerin, Hirschfeld  1992 

408 Stöth Silke, Tierärztin, Röthlein 1964 

409 Van der Wals Jennifer, PR-Beraterin, Hirschfeld 1987 

 
 

 

**)  entsprechend den amtlichen Stimmzettelmustern (Anlagen 3 und 4 zu §§ 30 bis 32 GLKrWO), z.B. 102,      
207, 315 
1) Nicht besetzt 
2)  Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird. 

 

 

 

 

 



Gemeinde/Markt/Stadt 

 

Gemeinde Röthlein 

Elmußweg 1 

97520 Röthlein 

 

 

Anlage Nr. 3 
 zur Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge 

für die Wahl Gemeinderats 
 

am 08. März 2026 
 
 
 

Für die oben bezeichnete Wahl wurden beim 
 
Wahlvorschlag Nr. 05 Kennwort Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
folgende Bewerberinnen oder Bewerber zugelassen: 

 
Lfd.- 
Nr. ** 

Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder 
Stand, evtl.2): kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil 

Jahr der 
Geburt 

501 Braum Martina, Dipl.-Verwaltungswirtin (FH), Polizeihauptkommissarin, 
Kreisrätin, Gemeinderatsmitglied, Heidenfeld 

1971 

502 Jakob Petra, Kaufm. Angestellte i.R., Gemeinderatsmitglied, Röthlein 
 

1960 

503 Christ Claus, Dipl. Biologe, Pharmaberater, Heidenfeld 1967 

504 Brembs Peter, Kfz-Mechaniker, Röthlein 1964 

505 Breunig Christine, Schneiderin i.R., Röthlein 1958 

506 Oeser Christian, Teamleiter, Röthlein 1984 

507 Simon Nadine, Warenmanagerin im Einzelhandel, Hirschfeld 1979 

508 Beck Daniel, Schüler, Heidenfeld 2006 

509 Schnaupp Tania, Industriemeisterin Lebensmittel i.R., Hirschfeld 1969 

510 Schmeußer Sven, Sachbearbeiter, Röthlein 1989 

511 Oeser Michelle, Augenoptikermeisterin, Heidenfeld  1982 

512 Zeisner Winfried, Angestellter i.R., Heidenfeld 1955 

513 Sterker Martin, Industriemechaniker i.R., Röthlein 1962 

514 Morawetz Michael, Zerspanungsmechaniker, Heidenfeld 1976 

515 Hetterich Siegfried, Schreiner i.R., Heidenfeld 1959 



516  Büchner Peter, Außendienstmitarbeiter Industrie, Heidenfeld 1970 

 
 
 
**)  entsprechend den amtlichen Stimmzettelmustern (Anlagen 3 und 4 zu §§ 30 bis 32 GLKrWO), z.B. 102, 
207, 315 
1) Nicht besetzt 

2) Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gemeinde/Markt/Stadt 

 
Gemeinde Röthlein 

Elmußweg 1 

97520 Röthlein 

 

 

Anlage Nr. 4 
 zur Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge 

für die Wahl Gemeinderats 
 

am 08. März 2026 
 
 

 
Für die oben bezeichnete Wahl wurden beim 
 
Wahlvorschlag Nr. 06 Kennwort Freie Wählergemeinschaft Hirschfeld 
folgende Bewerberinnen oder Bewerber zugelassen: 
 

Lfd.- 
Nr. ** 

Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder 
Stand, evtl.2): kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil 

Jahr der 
Geburt 

601 Gehring Peter, Dipl.-Kaufmann (FH), Erster Bürgermeister 
 

1979 

602 Schneider Martina, Krankenschwester, Gemeinderatsmitglied  
 

1966 

603 Brückner Lutz, staatlich geprüfter Bautechniker, Hirschfeld 1977 

604 Weiß Rainer, M.Eng., Elektroingenieur, Hirschfeld 1988 

605 Knaup Christian, Dipl.-Ing. (FH), Teamleiter Geschäftsprozesse, Hirschfeld 1982 

606 Michallick Katja, Bankangestellte, Hirschfeld 1971 

607 Werner Gerhard, Technischer Zeichner, Hirschfeld 1965 

608 Dittmann Georg, Qualitätsprüfer i.R., Schöffe, Stellv. 
Feuerwehrkommandant 

1962 

609 Popp Alexander, Vertriebsmitarbeiter, Hirschfeld 1993 

610 Stock Friedbert, Angestellter, Hirschfeld 1965 

611 Stock Peter, staatlich geprüfter Elektrotechniker, Hirschfeld 1986 

612 Ankenbrand Julia, Bäckereifachverkäuferin, Hirschfeld 1997 

613 Koch Christina, Studienrätin, Hirschfeld 1987 

614 Lutz Andrea, Speditionskauffrau, Hirschfeld 1967 

615 Gessner Christine, Kinderkrankenschwester, Hirschfeld 1970 



616 Schlotter Claudia, Industriekauffrau, Hirschfeld 1968 

 
 

 

**)  entsprechend den amtlichen Stimmzettelmustern (Anlagen 3 und 4 zu §§ 30 bis 32 GLKrWO), z.B. 102,  
207, 315 
1) Nicht besetzt 

2)  Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gemeinde/Markt/Stadt 

 
Gemeinde Röthlein 

Elmußweg 1 

97520 Röthlein 

 

 

Anlage Nr. 5 
 zur Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge 

für die Wahl Gemeinderats 
 

am 08. März 2026 
 

 
Für die oben bezeichnete Wahl wurden beim 
 
Wahlvorschlag Nr. 07 Kennwort Christliche Wählergemeinschaft Heidenfeld 
folgende Bewerberinnen oder Bewerber zugelassen: 
 

Lfd.- 
Nr. ** 

Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder 
Stand, evtl.2): kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil 

Jahr der 
Geburt 

701 Günzel Tobias, Selbst. Finanzberater, Heidenfeld 
 

1992 

702 Korbacher Daniel, B. Eng. Maschinenbau, Versuchsingenieur, Heidenfeld 
 

1998 

703 Greß Thomas, Dipl.-Ing. (FH), Teamleiter, Heidenfeld 1983 

704 Schreiber Richard, Sicherheitsfachkraft, Heidenfeld 1967 

705 Lindner Markus, Vertriebsingenieur, Heidenfeld  1981 

706  Wagner Peter, Anlagenführer, Heidenfeld 1970 

 
 

 

 

 
**)  entsprechend den amtlichen Stimmzettelmustern (Anlagen 3 und 4 zu §§ 30 bis 32 GLKrWO), z.B. 102, 
207, 315 
1) Nicht besetzt 

2)  Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Gemeinde/Markt/Stadt 

 
Gemeinde Röthlein 

Elmußweg 1 

97520 Röthlein 

 

 

Anlage Nr. 6 
 zur Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge 

für die Wahl Gemeinderats 
 

am 08. März 2026 
 
 

Für die oben bezeichnete Wahl wurden beim 
 
Wahlvorschlag Nr. 08 Kennwort Unabhängige Wählergemeinschaft Heidenfeld 
folgende Bewerberinnen oder Bewerber zugelassen: 

 
Lfd.- 
Nr. ** 

Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder 
Stand, evtl.2): kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil 

Jahr der 
Geburt 

801 Weth Martin, Ver- und Entsorger, Zweiter Bürgermeister, Heidenfeld 
 

1974 

802 Flederer Sarah, Verwaltungsbeamtin, Heidenfeld 
 

1999 

803 Seifert Andreas, Sachbearbeiter Logistik, Heidenfeld 1967 

804 Neckov Susanne, Angestellte, Heidenfeld 1967 

805 Hespelein Andrea, Hauswirtschafterin, Heidenfeld 1962 

 
 
 

**)  entsprechend den amtlichen Stimmzettelmustern (Anlagen 3 und 4 zu §§ 30 bis 32 GLKrWO), z.B. 102, 
207, 315 
1) Nicht besetzt 

2)  Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird. 
     


